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individuellen Streitigkeit berücksichti-
gende Kooperation von Mediatoren,
Rechtsanwälten und Richterschaft vor-
aus.

– Weichenstellende Funktion hat dabei
die Anwaltschaft: Sie sollte die unter-
schiedlichen Möglichkeiten der außer-
gerichtlichen Streitbeilegung verstärkt
in Erwägung ziehen und ihre Mandan-
ten entsprechend aufklären.

– Die Frage nach der Finanzierung der
verschiedenen Mediationsformen be-
darf noch der Klärung. Entsprechende
Regelungen müssen verhältnismäßig,
effektiv und durchsetzbar sein.

IV. Berufsrecht einschließlich der 
Aus-/Fortbildung

– Berufsrechtliche Regelungen sind erfor-
derlich, soweit andere Regelungen auf
den Beruf des Mediators Bezug nehmen
(z.B. Zeugnisverweigerungsrecht), ohne
selbst berufsrechtliche Kriterien zu be-
stimmen. Sie sind dazu geeignet, ein ho-
hes Maß an Verbraucherschutz und -in-
formation sicherzustellen und fördern
gleichzeitig den qualitätsorientierten
Wettbewerb unter den Mediatoren.

– Neben der Definition der Begriffe „Me-
diator“ und „Mediation“ müssten auch
Anforderungen an die persönliche und
fachliche Eignung des Mediators gere-
gelt werden. Bei der Entwicklung von
Aus- und Fortbildungsstandards sind
insbesondere die betroffenen Berufs-
gruppen gefragt. Im Hinblick auf die bis
zum 20. Mai 2011 laufende Umset-
zungsfrist sollten sich die unterschiedli-
chen Berufsverbände möglichst früh-
zeitig auf gemeinsame Regelungen ver-
ständigen.

– Fraglich ist, ob ein Zulassungs- oder ein
Anerkennungssystem geschaffen wer-
den soll. Bei Einführung eines Zulas-
sungssystems wäre nur ein zugelasse-
ner Mediator zur Berufsausübung be-
rechtigt. Dagegen stünde bei Schaffung
eines Anerkennungssystems die Media-
torentätigkeit allen offen; allerdings
könnte sich nur ein anerkannter Media-
tor auf die gesetzlichen Privilegierungen
berufen, z.B. auf ein Zeugnisverweige-
rungsrecht. Denkbar wäre auch die Ein-
führung eines bloßen Gütesiegels, so
dass auch Mediatoren ohne Gütesiegel
die gesetzlichen Privilegierungen in An-
spruch nehmen könnten.

Das Zulassungs- bzw. Anerkennungs-
modell hat den Vorteil der Rechts-
sicherheit: Die Gerichte hätten die Me-
diatoreneigenschaft nicht im Einzelfall
nach materiellen Kriterien zu prüfen,
sondern könnten sich auf den Anerken-
nungs- bzw. Zulassungsakt beziehen.

– Unabhängig von der konkreten Ausge-
staltung der genannten Modelle wird zu
klären sein, wer für die Anerkennung
bzw. Zulassung oder die Vergabe eines
Gütesiegels zuständig ist. Dies kann
staatlicherseits (z.B. durch Bundes-
oder Landesministerien, Oberlandesge-
richte) oder staatsfern (z.B. durch eine
Körperschaft des Öffentlichen Rechts,
Beleihung einer privatrechtlichen Orga-
nisation, privatrechtliche Organisatio-
nen mit freiwilliger Selbstkontrolle) ge-
schehen.

– Schließlich sollte die Regelung von Ver-
fahrensstandards für die verschiedenen
Formen der Mediation sowie von Rech-
ten und Pflichten des Mediators erwo-
gen werden (z.B. Verschwiegenheits-
pflicht, Pflicht zum Abschluss einer Be-
rufshaftpflichtversicherung etc.).
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Territorialität und Dominanz in
der Kommunikation
Es ist urmenschlich, dass Konflikte, wie dies
in der Mediation und im Gerichtsverfahren
geschieht, mit Hilfe neutraler Dritter gelöst
werden. Dabei spielen neben dem logischen
Gehalt von Botschaften Emotionen sowie
Sprach- und Verhaltensmuster der Konflikt-
parteien eine wesentliche Rolle.
Die menschliche Natur mischt mit.
Es ist deshalb leichter, so die zen-
trale These der Verfasser, bei einer
Konfliktvermittlung die menschli-
che Natur zu respektieren als ihr
zuwider zu handeln. Wie man den
Vorgaben der Natur entsprechen
kann, wird im Folgenden am Bei-
spiel von Territorialität und Do-
minanz gezeigt.

I. Vorbemerkung

Wer die zwischenmenschliche Kommuni-
kation von Grund auf verstehen und letzt-
lich verbessern will, wird einigen Gewinn
haben, wenn er sich mit der Anthropologie,

bzw. der „Biologie des menschlichen Ver-
haltens“1,2 beschäftigt. Unsere Fähigkeit zu
kommunizieren ist durch „Menschheitsge-
setze“, d.h. stammesgeschichtlich erwor-
bene Universalien vorprogrammiert. Es
gibt eine Vielzahl von Universalien, aus de-
nen wir Territorialität und Dominanz her-
ausgreifen, um den Einfluss dieser beiden
Prägungen auf unser kommunikatives
Verhalten zu veranschaulichen.3 Wir wol-
len zeigen, dass es die Kommunikation er-
leichtert, wenn man sich an die Vorgaben
der Natur hält, und Probleme bereitet,
wenn man die Natur außer Acht lässt. Zu

1 Eibl-Eibesfeldt, Die Biologie des menschlichen Ver-
haltens, Grundriss der Humanethologie, 5. Aufl., Stutt-
gart 2004. 
2 Der Rückgriff auf die Anthropologie als Hilfswissen-
schaft ist nicht neu, vgl. das Interview des Nobelpreisträ-
ger Vernon Smith, FAZ v. 11.7.08: „Anthropologische
Ansätze haben mir zu verstehen geholfen, was ich im La-
bor beobachtet habe, wie sich Menschen in einer kontrol-
lierten Umgebung verhalten“.
3 Zu weiteren Universalien und ihrer Beachtung in Ver-
handlungs- und Konfliktsituationen vgl. Spangenberg-
Spangenberg, Verhandeln – Auf dem Weg zum freundli-
chen Ritual, Köln 2004, S. 87 ff. und S. 147 ff.Brigitte Spangenberg Ernst Spangenberg

GRUNDLAGEN UND ENTWICKLUNGEN


